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1 Bewertungssystem 
 

Dieses Dokument, verfasst im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 9. April 2008, Nr. 81, 
beinhaltet eine Bewertung der Risiken während der Arbeiten in entlegenen Bereichen. 

 
 

2 Angaben zur Bewertung 
 

Dieser Bericht ist das Ergebnis des Lokalaugenscheines der Leiterin des Arbeitsschutzdienstes, 
Christiana Winkler, der am 2. März 2015 durchgeführt wurde. 

 
Das Gespräch hat im Beisein folgender Personen stattgefunden: 
Frau Dr. Elisabeth Baur, Direktorin der Schulen 
Frau Claudia Urthaler, Beauftragte des Arbeitsschutzdienstes in Ausbildung 
Frau Emanuela Colcuc, Sekretärin der Landesberufsschule 

 
Die hier beschriebene Situation ist jene, wie sie sich zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheines gezeigt 
hat; jede Änderung, die in der Folgezeit eingetreten ist, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

 
 

3 Bewertung der Risiken bei der Durchführung von Arbeiten in entlegenen Bereichen und 
anzuwendende Schutzmaßnahmen 

 

 

 
Tätigkeit 

 
Lehrausflüge, Ausflüge und ähnliches 

 
Betroffene Personen 

 
Lehrpersonen und Begleitpersonen 

 
Vorhandene Gefahren 

 
Probleme mit der Verständigung bei eventuellen Not- oder Zwischenfällen 

 
Anzuwendende 

• ein geeignetes Kommunikationsmittel bei sich tragen; 

• einen Verbandskasten mit entsprechendem Inhalt 
griffbereit halten. 

 

(DLH 

 

25/2005) 
Schutzmaßnahmen 
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Tätigkeit 

 
Tätigkeiten und Aufenthalt im Keller und im Lagerraum der 
Landesberufsschule und im Archiv des Kunstgymnasiums - Alleinarbeit * 

 

Betroffene Personen 

 

Schulwarte, Sekretariatspersonal 

 

Vorhandene Gefahren 

• Verbleib der Person im Raum bei eventuellen Not- oder Zwischenfällen 

• Probleme mit der Verständigung 

• Erschwerte/un-mögliche Benachrichtigung der Ersthelfer im Notfall 

 
Anzuwendende 
Schutzmaßnahmen 

Das Personal informiert im Sekretariat, dass es sich für eine bestimmte 
Zeit in den Keller begibt und meldet, sobald er wieder zurückgekommen 
ist. Ein geeignetes Register wird zur Verfügung gestellt, in welchem 
Eingang und Ausgang mit Uhrzeit notiert werden. 

 

Notizen 
Es sind Bedienstete anwesend, welche eine Erste-Hilfe-Ausbildung haben, 
um im Notfall sofort eingreifen zu können bzw. die Rettungskräfte zu 
verständigen 

 
 

 

Tätigkeit 

 
Sichtkontrollen bei den Technikräumen, wie z.B. der elektrischen Anlage 
und des Maschinenraumes für den Aufzug - Alleinarbeit * 

 

Betroffene Personen 

 

Schulwart, Hausmeister 

 

Vorhandene Gefahren 

• Verbleib der Person im Raum bei eventuellen Not- oder Zwischenfällen 

• Probleme mit der Verständigung 

• Erschwerte/un-mögliche Benachrichtigung der Ersthelfer im Notfall 

 
Anzuwendende 
Schutzmaßnahmen 

Der Schulwart bzw. Hausmeister informiert die Mitarbeiter, dass er sich für 
eine bestimmte Zeit auf Kontrollrundgang begibt und meldet, sobald er 
wieder zurückgekommen ist. Ein geeignetes Register wird zur Verfügung 
gestellt, in welchem Eingang und Ausgang mit Uhrzeit notiert werden. 

 

Notizen 

 
Die Zuständigen haben eine Erste-Hilfe-Ausbildung, um im Notfall sofort 
eingreifen zu können. 

 

* Als Alleinarbeit werden Tätigkeiten bezeichnet, welche von einer einzigen Person ohne Anwesenheit einer 

weiteren Person durchgeführt werden. 

Zusätzlich zu den mit der durchgeführten Tätigkeit in Verbindung stehenden Gefährdungen – beispielsweise 

Verwendung chemischer Reinigungsmittel oder von Elektrogeräten – besteht bei Alleinarbeit die Gefahr, dass die 

allein arbeitende Person im Notfall oder einer anderen kritischen Situation überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig 

Hilfe rufen kann bzw. erhält. 
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Achtung: Bestimmte Tätigkeiten – zum Beispiel Arbeiten in beengten Bereichen, Arbeiten an unter Spannung 

stehenden Elektroanlagen,… - dürfen nicht allein durchgeführt werden. 

Vertiefende Informationen und spezifische Checklisten (siehe Anhang) stehen auf den Webseiten der SUVA 

(Schweizerische Unfallversicherungsagentur) zur Verfügung: 

Webseite SUVA - Alleinarbeit 

 
 

4 Anpassung der Risikobewertung 
 

Bei bedeutenden Änderungen an den Arbeitsabläufen, die sich maßgeblich auf die Risiken der 
betroffenen Arbeitnehmer auswirken, wird die vorliegende Bewertung angepasst. 

 
 

5 Aufklärung, Ausbildung und Einschulung 
 

Die betroffenen Arbeitnehmer sind über die vorliegende Risikobewertung und über die anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen aufgeklärt. 
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Anhang 
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